
0rtsgemeinde JETTENBACH Jettenboch, den 22.3 . I 989

Az. z 4.ó10-13

BEGRUNDUNG

zum

Bebouungsplon "Bergwies",' Ánd".rngsplon II, der Ortsgemeinde Jettenboch

I . Al lgemeines

Der bestehende Bebouungsplon "Bergwies" wurde mit Runderloß der^ Bezirks-
r-egierung der PfoIz Neustodt o.d.W. vom 9.1.1967, Az..: 421 -52ì -Ku 53/3,
genehmigt.

Dos in diesem Bebouungsplon liegende Bougelönde wurde im Johre 1974 südIich
den Triftstroße in Verlöngerung des bestehenden Wohnhousgebietes um zwei
weitere BoupIötze erweitert, wofür

-der Änderungsplon I mit Erweiterung zum Bebouungsplon "Bergwiese",
genehmigt mit Bescheid der Kreisverwoltung Kusel vom ,l2.6.1974,

Az.: 8/21 6 l0-07-Ku-Jettenboch/3o, und

-die Neufossung des Änderungsplones I mit Erweiterung zum Bebouungs-
plon "Bergwiese", genehmigt mit Bescheid der Kreisverwoltung Kusel
vom 22.12.1976, Az. t 63/ 610-13-Jettenboch/3 b,

ouf gesteJ. I t wu rden .

Der 0rtsgemeinderot Jettenboch hot nun in seiner Sitzung om 12.1.1989
beschJ.ossen, den Bebouungsplon "Bergwies", im Bereich der vier Bougrund-
stücke in der Trif tstroße, im vereinf ochten Ver.f ohren noch 0 'ì 3 Abs. I
BouGB zu öndern.

2. Erfordernis der Plonoufstel lung

Die Plonoufstellung für den "Änder^ungsplon II" wird durch ein ollgemeines
Interesse on größerer Gestqltungsfreiheit und vielföItiger Nutzung der
Grundstücke erfonderl ich.
Dur^ch die Anderungen des Bebouungsplones werden die Grundzüge der Plonung
nicht berührt.

3. Geltungsbereich

Der r'öumLiche Geltungsbereich dieses Bebouungsplones (Änderungsplon II)
umschließt die vier Bougrundstücke in der^ Triftstroße, Flurstücke-Nr.36/6
(TeiIflöche), 157311 (TeilfIöche), 1575 (Teiiflöche) und ló31/15 (TeiI-
flache Triftstroße).

4. FIöchensröße

Dos Bebouungsgebiet umfoßt co.
einheiten.

0,26 l'to mit 4 Bouplötzen und co. ó Wohn-

5. Ubereinstimmung mit den Zielen des r-egionolen Roumordnungsplones, der

"*r"" a"

Der Bebouungsplon ist in Ubeneinstimmung mit den ZieIen des negionolen Roum-
ordnungsplones Westpfolz sowie der Nohbereichsuntersuchung für die Verbonds-
gemeinde Wolfstein und des dorous entwickelten und seit 5.12.1985 rechtsver-
bi.ndlichen gemeinsomen FIöchennutzungsplones der Verbondsgemeinde Wolfstein
ousgeorbeitet worden.
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ó. Ordnung des Grund und Bodens

Eine Boulondumlegung noch den 0g 45 ff. BbouGB ist nicht enforderlich.
AIle Grundstücke sind noch dem Bebouungsplon beboubor. Eine Vermessung
ist nur in Eigenbesitz (TeiIung) notwendig.

Die Flöchen des Gemeinbedorfs (Stroßenflöchen) befinden sich bereits
im Eigentum der Ortsgemeinde.

7. Erschließunq des Bouqebietes

Dos Bebouungsgebiet ist bereits voll erschlossen.

Seit Johren wurden bereits die Wosser- und Konolleitungen verlegt und
die Stroße ousgebout.
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